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Grundsätzliches 

 Verbindliche Verfahren sind wichtig, um den Teilnehmenden klare Grenzen zu vermit-

teln. Sie dienen der Gleichbehandlung aller Teilnehmenden.  

 Die Regeln erhalten dann ihre Gültigkeit, wenn alle Beteiligten ihre Einwilligung er-

klärt haben. 

 In begründeten Ausnahmefällen kann von den Regeln abgewichen werden. Die Be-

gründungen für Abweichungen vom üblichen Verfahren werden in einer Aktennotiz 

festgehalten. 

 Die Regeln sind für alle Beteiligten verbindlich. Kritik wird aufgenommen und dient 

der Weiterentwicklung und Verbesserung der Qualität. 

 Die Regeln sind veränderbar. Eine Änderung bedarf eines gemeinsamen Beschlus-

ses. Änderungen werden dokumentiert.  

 Die Regeln gelten sowohl für den Lehrgangsteil als auch für die AGH. Ein Verfahren 

kann wegen Fehlverhalten in beiden Teilen der Maßnahme oder auch wegen Fehl-

verhalten in nur einem Teil der Maßnahme eingeleitet werden. 

 

Fehlzeiten 

Diese liegen vor, wenn: 

 Teilnehmende unentschuldigt fehlen 

(die Rückmeldung erfolgt nicht am ersten Tag bzw. ein Attest wird nicht spätestens 

am zweiten Werktag der Abwesenheit vorgelegt). 

 Teilnehmende eine entschuldigte Fehlquote haben, die die Zulassung zur Prüfung 

gefährdet oder mit einer schulischen Leistung einhergeht, die die Versetzung gefähr-

det. 
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Verfahren bei hohen Fehlzeiten: 

1. Bei bestehender Kontaktmöglichkeit: Begleitende Gespräche bei jedem Regel-

verstoß zwecks Klärung der Ursachen 

 Die jeweils aktuellen Anwesenheitslisten sind wöchentlich zwischen Lehrkräften 

und Sozialpädagogen/-innen abzustimmen. 

 Wenn fünf Tage keine Kontaktmöglichkeit besteht: 

Schriftliche Einladung zu einem Gespräch 

 Anmahnung des Fehlverhaltens bzw. Klärung möglicher Ursachen z. B. per Tele-

fon muss bei den ARGE-Lehrgängen spätestens am dritten Tag durch die sozial-

pädagogische Begleitung erfolgen 

 Zeitraum für Verbesserung des Verhaltens: max. vier Wochen 

 

2.  Wenn sich das Verhalten im angegebenen Zeitraum nicht verbessert, werden 

eine oder bei Bedarf mehrere Zielvereinbarungen getroffen. 

 Zeitraum für Verbesserung des Verhaltens max. vier Wochen (Frist wird schrift-

lich festgehalten). 

 Bei bestehender Kontaktmöglichkeit finden in diesem Zeitraum begleitende Ge-

spräche statt. 

 Die/der zuständige Mitarbeitende der ARGE wird über die Maßnahme informiert 

und auf Wunsch in einem Gespräch über die genaueren Umstände durch die so-

zialpädagogische Begleitung informiert 
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3.  Wenn sich das Verhalten im angegebenen Zeitraum nicht verbessert, wird eine 

Abmahnung ausgesprochen. Diese wird spätestens fünf Tage nach Ablauf der 

unter 2. genannten Frist durch die Geschäftsführung per Einschreiben zugestellt.  

 

 Die Bedeutung der Abmahnung wird den Teilnehmenden in einem Gespräch er-

klärt. 

 Die/der zuständige Mitarbeitende der ARGE wird über die Maßnahme informiert 

(GF) und auf Wunsch in einem Gespräch über die genaueren Umstände infor-

miert (SP). 

 Bei bestehender Kontaktmöglichkeit finden in diesem Zeitraum begleitende Ge-

spräche statt. 

 

4. Wenn sich das Verhalten im angegebenen Zeitraum nicht gravierend ändert, 

wird eine Kündigung erteilt. 

 Diese wird zeitnah durch die Geschäftsführung per Einschreiben zugestellt. 

 Die Kündigung wird den Soz.Päd. durch die Geschäftsführung bestätigt. 

 Falls die Teilnehmenden das wünschen, findet ein abschließendes Gespräch 

statt. 

 Die/der zuständige Mitarbeitende der ARGE wird über die Maßnahme informiert 

(GF) und auf Wunsch in einem Gespräch über die genaueren Umstände infor-

miert (SP). 
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Unangemessenes Sozialverhalten 

Dieses liegt vor, wenn: 

 anderen Teilnehmenden ein geregelter Besuch der Maßnahme unmöglich gemacht 

wird (z. B. durch körperliche oder verbale Bedrohung oder Gewalt, rassistische oder 

sexistische Äußerungen oder Handlungen, Mobbing) 

 ein geregelter Ablauf des Unterrichts oder der Arbeit in der AGH durch das Verhalten 

der Teilnehmenden unmöglich ist (z. B. ständiges Stören) 

 andere Personen in der vhs oder in der AGH durch das Verhalten das der Teilneh-

mende in ihren Arbeitsabläufen oder ihren persönlichen Freiheiten eingeschränkt 

werden oder sich berechtigterweise bedroht fühlen 

 in der vhs oder in der AGH Gebäudeteile, Inventar oder Besitztümer anderer Perso-

nen mutwillig zerstört oder entwendet werden 

 

Verfahren bei unangemessenem Sozialverhalten: 

 Drogen und Alkohol 

o Der Konsum von Drogen und Alkohol während der Unterrichts- und Arbeits-

zeiten oder die Teilnahme am Unterricht oder Anwesenheit in der AGH im be-

rauschten Zustand führt zur sofortigen Beurlaubung und anschließender Klä-

rung des weiteren Vorgehens. 

 Unangemessenes Sozialverhalten: 

o Wenn unangemessenes Sozialverhalten von Teilnehmenden eine Fortset-

zung des Unterrichts unmöglich macht und der daraus entstehende Konflikt 

nicht während des laufenden Unterrichts von der Lehrkraft gelöst werden 

kann, sollen diese Teilnehmenden des Unterrichts verwiesen werden. Die 

Teilnehmenden können mit einem Arbeitsauftrag versehen werden, wenn das 

sinnvoll erscheint. Auf jeden Fall müssen die Teilnehmenden sofort mit der 

sozialpädagogischen Begleitung Kontakt aufnehmen. Unmittelbar danach, in 

der anschließenden Pause, muss ein Gespräch mit den betroffenen Teilneh-

menden, Lehrkräften und zuständigen Sozialpädagogen/-innen stattfinden. 

Den Teilnehmenden wird die volle Unterrichtszeit angerechnet, wenn sie zum 

Gespräch noch anwesend sind. Bei wiederkehrenden Störungen diese Art 
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entstehen dieselben Konsequenzen wie bereits im Regelwerk Fehlzeiten be-

schrieben (Zielvereinbarungen, Abmahnung usw.). 

o Liegt das Fehlverhalten der Teilnehmenden nicht vordergründig an mangeln-

der sozialer Kompetenz, sondern begründet sich auf fehlende Lern-/Metho-

denkompetenzen, ist das Zielvereinbarungs-Gespräch gemeinsam mit der 

Klassenleitung (oder einer Fachlehrkraft) zu führen; in dem Gespräch müssen 

mit den Teilnehmenden konkrete Hilfsangebote/Förderangebote entwickelt 

werden, die ihnen bis zur in der Zielvereinbarung genannten Frist (und evtl. 

darüber hinaus) unterstützend begleiten. 

o Verhalten sich Teilnehmende in der AGH unangemessen, so dass der/die An-

leiter/-in sich nicht in der Lage sieht, den daraus entstehenden Konflikt allein 

zu lösen und die Arbeit mit den Teilnehmenden fortzusetzen, werden die be-

troffenen Teilnehmenden angewiesen, sofort persönlich Kontakt zur/zum zu-

ständigen Sozialpädagogen/-in aufzunehmen. Den Teilnehmenden wird die 

Zeit bis zum Ende des Gespräches als Arbeitszeit angerechnet, wenn sie dort 

innerhalb eines angemessenen Zeitraums erscheinen. Möglichst zeitnah soll 

ein Gespräch mit Anleitenden, Teilnehmenden und Sozialpädagogen/-innen 

(Klasse und AGH) stattfinden. 
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Verweigerung der Mitarbeit 

Diese liegt vor, wenn: 

 Teilnehmende regelmäßig die Arbeitsaufträge der Lehrkräfte nicht erfüllen 

 Teilnehmende regelmäßig durch Worte oder Taten demonstrieren, dass sie am Un-

terricht oder der Arbeit nicht interessiert sind (z. B. bewusst schlampiges Ausführen 

von Arbeiten, Schlafen während des Unterrichts, Vergessen von Arbeitsmaterialien, 

laute Unlustbekundungen) 

 

Rückmeldung an die Teilnehmenden über eventuelle Auswirkungen auf die Benotung im Be-

reich „Sonstige Mitarbeit“. 

 

Verfahren bei Verweigerung der Mitarbeit: 

Bezüglich einer Verweigerung der Mitarbeit im Unterricht oder in der AGH gilt das gleiche 

Verfahren wie bei unangemessenem Sozialverhalten. Wird die Mitarbeit im Unterricht verwei-

gert, fließt dies zusätzlich in die Notengebung ein. 

Arbeitszeiten: 

Arbeitszeiten müssen von allen Seiten verbindlich eingehalten werden. Wenn auffällt, dass 

Unterricht ohne besonderen Grund verspätet begonnen oder zu früh beendet wird, soll ver-

sucht werden, durch Gespräche eine positive Veränderung herbeizuführen. Der Erfolg soll in 

ca. vier Wochen überprüft werden.  

 

Gründe für sofortigen Ausschluss: 

 Gewalt, körperliche oder sächliche Übergriffe 

 Das Mitbringen von Waffen in den Bereich der vhs  

 Urkundenfälschung 
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Laufende Maßnahmen: 

 Laufzettel 

 Förderplangespräche 

 Erwerbsweltorientierung 

 Lernwegeberatung 

 

 


